
Öffentliche Bekanntmachung 
 
 

Bauleitplanung in der Stadt Wiesmoor - Beteiligung der Öffentlichkeit; 
hier: 10. Änderung des Bebauungsplans Nr. C 3 – „Ottermeer“ – Bestattung unter Bäumen- 
 
 
Der Verwaltungsausschuss der Stadt Wiesmoor beschloss in seiner Sitzung am 15.09.2025 gemäß § 2 Abs. 
1 Baugesetzbuch (BauGB) die 10. Änderung des Bebauungsplans C 3. Der Auslegungsbeschluss gemäß  
§ 3 Abs. 2 BauGB wurde ebenfalls am 15.09.2025 gefasst.  
Der Geltungsbereich der zukünftigen 10. Änderung des Bebauungsplans C 3 umfasst eine Teilfläche des 
Flurstücks 21/2 der Flur 16 der Gemarkung Wiesmoor nordwestlich der Hauptstraße B436 sowie südwestlich 
der Straße „Am Stadion“.  
 
Zukünftig soll im Geltungsbereich der 10. Änderung des Bebauungsplans C3 eine Fläche für Landwirtschaft 
und Wald mit der Zweckbestimmung „Bestattungswald“ ausgewiesen werden.   
Alle weiteren Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplans C 3 bleiben bestehen. 
Der Geltungsbereich ist dem Übersichtplan zu entnehmen. 
 
Auf den untenstehenden Übersichtsplan wird hingewiesen. 
 
 

                        
  
 
 




